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3. Wir stellen fest, dass der Kontext zunehmender Ungleichheiten, bewaffneter 
Konflikte, Desinformation, Falschinformation, Hassrede, Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und anderer Formen der Diskriminierung, welche soziale 
Spaltungen befeuern und nachhaltige Entwicklung behindern, stärkere 
Anstrengungen erfordert, eine friedliche, gerechte und nachhaltige Zukunft für 
alle neu zu denken und zu gestalten. 

4. Wir erkennen an, dass es entscheidende Schritte zur Stärkung und 
Transformation der Bildungssysteme braucht, um den Zweck, die Inhalte und die 
Methoden von Bildung mit Blick auf Chancengerechtigkeit, Inklusion, Qualität und 
Relevanz zu überdenken und zu fördern, wie dies in Bemühungen der Vereinten 
Nationen zum Ausdruck kommt, z. B. in der əÑÞÀÿäÎø°ÎÄäÀ°�Ƹƶƹƶȥ�Incheon



und Initiativen der UNESCO in den Bereichen Bildung und Kultur1, sowie die 
beiden Weltkonferenzen zur kulturellen Bildung in Lissabon 2006 und in Seoul 
2010, deren jeweilige Abschlussdokumente, ÀÄä�ə�°ÐõòÞ°ä für kulturelle Bildungɚ 
und die əSeoul-�ÎÄäÀ°ɚ. Sie haben 



Handlungsweisen sowie zu den Geschichten und Sprachen von Völkern und 
Gemeinschaften zu erhalten, die ihrer Interpretation der Welt einen Sinn geben, 
ihr Selbstvertrauen und ihre Motivation stärken und so zu einem besseren Lernen 
beitragen. Kultur und Kunst ermöglichen, erweitern und erhalten Räume und 
Gemeinschaften des Lernens. Darüber hinaus kann das Lernen in, durch und mit 
Kultur und Kunst ein breites Spektrum kognitiver, sozialer und emotionaler 
Fähigkeiten und Verhaltensweisen entfalten, ganzheitliches Lernen und die 
Sensibilität für die natürliche Umwelt stärken. Ebenso kann solches Lernen den 
interkulturellen Dialog, die Zusammenarbeit und das Verständnis fördern, die für 
die tragfähige Bewältigung globaler Herausforderungen und 
Transformationsprozesse entscheidend sind. Deshalb ist es unerlässlich für einen 
umfassenden Lernprozess, der an die Anforderungen der heutigen und 
zukünftigen Welt angepasst ist. 

3. Vor diesem Hintergrund haben die UNESCO-Mitgliedstaaten im März 2021 
beschlossen, ein Rahmenwerk für kulturelle und künstlerische Bildung zu 
erarbeiten, um den Zugang zu und die Inklusion in Bildung und Kultur zu fördern, 
ein breiteres Verständnis von kultureller und künstlerischer Bildung in formalen, 
non-formalen und informellen Kontexten zu erreichen, die wirksame Integration 
von kultureller und künstlerischer Bildung in relevante Kultur- und 
Bildungspolitiken, -strategien, -lehrpläne und -programme zu gewährleisten, die 
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bereichen der Fachpolitik, 
Fachgebieten und Bildungsbereichen zu erweitern und die Rolle von kultureller 
und künstlerischer Bildung in einer nachhaltigen wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Entwicklung zu fördern. 

4. Die Entwicklung des UNESCO-Rahmenwerks für kulturelle und künstlerische 
Bildung beruhte auf einer inklusiven und partizipativen Konsultation, an der sich 
eine Vielzahl von Interessensgruppen beteiligte. 

5. Für die Zwecke dieses Rahmenwerks wird Kultur definiert als die əeinzigartigen 
geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte, die eine 
Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen; [dies] schließt nicht nur 
Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die Grundrechte des 
Menschen, Wertsysteme, Traditionen und Weltanschauungen", wie es in den 
UNESCO MONDIACULT-Erklärungen von 1982 und 2022 heißt. Kultur kann über 
Zeit und Raum hinweg u. a. durch Worte (Literatur, mündlich überlieferte 
Traditionen und Ausdrucksformen, Sprache), Töne (Musik, Radio, Medien), Bilder 
(Bildende Kunst, Medien), Bewegung (Tanz, Theater), Denkmäler und Objekte 





II.  Ziele 
 

8. Das vorliegende UNESCO-Rahmenwerk soll den Mitgliedstaaten und assoziierten 
Mitgliedern Orientierungshilfe bieten und politische Empfehlungen für die 
kulturelle und künstlerische Bildung geben, und zwar zu folgenden Zwecken: 

i. Kulturelle und künstlerische Bildung als direkten Beitrag zur Verwirklichung 
von nachhaltiger Entwicklung und Frieden abzusichern, im Einklang mit 
gegenwärtigen und künftigen Bemühungen der Vereinten Nationen, 
einschließlich der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und aller 
17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, insbesondere SDG 4 zur 
Gewährleistung einer inklusiven, chancengerechten und hochwertigen 
Bildung und zur Förderung der Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle 
und SDG 8 zur Förderung von inklusivem und nachhaltigem 



IV. Strategische Ziele 
 

a) Zugang, Inklusion und Gerechtigkeit durch kulturelle und künstlerische Bildung 

12. Zugang ist die entscheidende Grundlage zur Ausübung des Rechts auf Bildung 
und von kulturellen Rechten. Zugang zu qualitativ hochwertiger kultureller 
und künstlerischer Bildung sicherstellen, heißt alle Hindernisse für Lernende 
zu beseitigen: von begrenzt verfügbarer Infrastruktur und Ressourcen bis hin 
zu rassistischer Gefährdung und Ausgrenzung oder solcher aufgrund von 
Hautfarbe, Abstammung, Geschlecht, Alter, Sprache, Religion, politische 
Anschauung, nationaler, ethnischer oder sozialer Herkunft, wirtschaftlicher 
oder sozialer Umstände der Geburt, Behinderung oder sonstiger Gründe. 

13. Der Zugang zu einem breiten Spektrum kultureller und künstlerischer 
Ausdrucksformen, Erfahrungen und Bildung ist von grundlegender Bedeutung 
für die Wahrnehmung des Rechts der Teilhabe am kulturellen Leben und an 
künstlerischen Ausdrucksformen, des Rechts, zu ihnen beizutragen und sie zu 
genießen und aufgrund dessen individuelles und gesellschaftliches 
Wohlergehen zu ermöglichen. Dazu gehört, dass die Verfügbarkeit von 
kultureller und künstlerischer Bildung in Schulen zu gewährleisten ist; und 
ebenso dass eine qualitativ hochwertige formale, non-formale und informelle 
Bildung für die Entwicklung von Berufen und beruflichen Laufbahnen in Kunst 
und Kultur anzubieten ist, auch durch diversifizierte kulturelle Inhalte. Die 
Gewährleistung des Zugangs zu Kultur und Kunst ist untrennbar mit dem 
Vorhandensein von Räumen verbunden, die der Kultur gewidmet sind, die 
offen sind und die Teilnahme aller ermöglichen, einschließlich Museen, Kultur- 
und Kunstinstitutionen, Aufführungsorte, Bibliotheken sowie Kultur- und 
Gedenkstätten. 

14. Alle Lernenden sollen ebenso wie jegliches pädagogisches Fachpersonal einen 
chancengerechten und inklusiven Zugang zu Infrastruktur und Ressourcen 
sowie zu Lernmöglichkeiten haben, um die Fertigkeiten und Kompetenzen zu 
entwickeln, die sie benötigen, um von digitalen Technologien und KI zu 
profitieren. Digitale Technologien und KI eröffnen zwar neue Möglichkeiten für 
den Zugang zu und für die Auseinandersetzung mit kultureller und 
künstlerischer Bildung; zugleich sind die Überwindung von digitalen Zugangs- 
und Nutzungsungleichheiten und von Ungleichgewichten in Bezug auf 
kulturelle Vielfalt und Ausdrucksformen im Internet zu ebenso wichtigen 
Prioritäten geworden. Es gilt, Hindernisse für die Teilnahme aufgrund 
wirtschaftlicher, geografischer und sozialer Ungleichheiten zu beseitigen und 
Lernende, Lehrkräfte und pädagogisches Fachpersonal mit den relevanten 
Kenntnissen und Fertigkeiten auszustatten, die sie benötigen, einschließlich 
Medien- und Informationskompetenz. 

15. Bildung muss demokratisiert werden, sie muss kritische Sichtweisen fördern 
und den Kampf gegen Kolonialismus und Neokolonialismus in all seinen 
Formen und Ausprägungen unterstützen. Sie muss frei von Stereotypen, 
Voreingenommenheit und Vorurteilen sein und auf der Achtung der Vielfalt 
der Lernenden beruhen; sie muss im Sinne inklusiverer und pluralistischerer 
Gesellschaften Hierarchisierungen zwischen Kulturen, kulturellen Praktiken, 
Kunstdisziplinen oder Ausdrucksformen entgegenwirken. Alle Lernenden, 
insbesondere indigene Gemeinschaften, Menschen mit Behinderungen, 
Menschen in benachteiligten, armuts- und anderweitig gefährdeten 
Situationen wie Geflüchtete, Migrant*innen, Vertriebene, Opfer von 
bewaffneten Konflikten und Lernende in krisen- und katastrophenbetroffenen 
Kontexten, sollten die Möglichkeit haben, Zugang zu relevanter kultureller und 
künstlerischer Bildung zu erhalten, an ihr teilzuhaben und zu ihr beizutragen 
und sich dadurch zu entfalten. 



16. Bildung muss daher vielfältige, inklusive und flexible, inter-, multi- und 
transdisziplinäre Ansätze und Methoden bereitstellen, um eine qualitativ 
hochwertige kulturelle und künstlerische Bildung zu vermitteln, welche zur 
Bekämpfung von Stigmatisierung, Fremdenfeindlichkeit, Hassrede, 
Desinformation, Falschinformation und Diskriminierung beiträgt. Dies umfasst 
die Vertiefung von Wissen über und die Anerkennung von kultureller Vielfalt, 
der Menschenrechte, des interkulturellen Verständnisses und Respekts, des 
sozialen Zusammenhalts, der Konfliktprävention sowie der Versöhnung und 
Heilung nach Konflikten durch Kultur und Kunst. 

 
b) Kontextbezogenes, hochwertiges, lebenslanges und alle Bereiche des Lebens 

umspannende Bildung in und durch kulturelle und künstlerische Bildung 

17. Eine Bildung, die sich an den Menschenrechten orientiert und die auf die 
globalen Herausforderungen der Menschheit und des Planeten eingeht, sollte 
je nach Kontext und Inhalt verschiedene Perspektiven einbeziehen und 
anpassungsfähige Ansätze ermöglichen. Diese sollte Global Citizenship, die 
Wertschätzung der Umwelt und der kulturellen Vielfalt, einschließlich des 
Wissens, der Sprachen und überlieferter wie moderner Praktiken indigener 
Gemeinschaften fördern. Dies erfordert die Einbeziehung von Kultur und 
Kunst in die formalen Bildungssysteme, beginnend bei der frühkindlichen 
Bildung, Betreuung und Erziehung. Dies sollte lokal relevante Lehrpläne, 
pädagogische Konzepte und Rahmenbedingungen, die das lokale immaterielle 
Kulturerbe und seine Ausdrucksformen, indigene Formen des Wissens, des 
Seins und des Handelns, Erstsprachen und sprachliche Vielfalt sowie lokale 
kulturelle und kreative Ausdrucksformen einbeziehen. Diese Perspektiven 
gelten auch für non-formale Kontexte, um die Weitergabe von Wissen 
zwischen den Generationen und das əBÄÄõ-to-Peer LearnÑäÎɚ, die 
Berufsausbildung, die Entwicklung beruflicher Fertigkeiten, die 
Zusammenarbeit innerhalb und zwischen Berufszweigen und 
gemeinschaftliches Lernen und Engagement, basierend auf einer 
lebenslangen und alle Bereiche des Lebens umspannende Bildungsperspektive 
zu unterstützen. 

18. Kulturelle und künstlerische Bildung sollte den interkulturellen und 
generationenübergreifenden Dialog und den verantwortungsvollen Umgang 
mit kultureller und biologischer Vielfalt durch Lernen mit der Umwelt für eine 
nachhaltige Entwicklung fördern. Daher sollten Kunst und Kultur in Lehre und 
Lernen integriert werden, indem kulturelle und andere Einrichtungen und 
Räume, Träger*innen des Immateriellen Kulturerbes, Vermittler*innen lokaler 
Gemeinschaften und andere Kulturtätige und -praktiker*innen einbezogen 
werden. Dies sollte Bildung ortsbezogen verankern und eine stärkere 
Verbindung zwischen Lernenden aller Altersgruppen und Hintergründe, ihren 
Gemeinschaften und ihrer Umwelt schaffen. Eine solchermaßen erweiterte 
Zusammenarbeit kann Bildungslücken schließen helfen, die Teilhabe 
benachteiligter Lernender fördern und die Bildungserfahrung insgesamt 
bereichern. Gleichzeitig wird der kulturelle Austausch gestärkt und kulturelle 
Vielfalt, Kreativität, Innovation, Forschung und Ko-Kreation unterstützt. 

 

c) Wertschätzung der kulturellen Vielfalt und die Fähigkeit zur kritischen 
Auseinandersetzung 

19. Die Kultur in ihrer reichen Vielfalt sollte in die formale, non-formale und 
informelle Bildung integriert werden, um die Einbeziehung einer Vielzahl von 
Identitäten und kulturellen Ausdrucksformen der Menschen und 
Gesellschaften, die die Menschheit formen, zu ermöglichen und Wissen und 
Bewusstsein durch Selbstausdruck, Erkundung und Experimentieren zu 
fördern. Kultur ist dynamisch, heterogen und in ständiger Entwicklung 



begriffen, und bietet einen wichtigen Raum für Interaktion, Austausch, 
Auseinandersetzung, partizipatives Lernen und Ko-Kreation und trägt damit 
zur Vitalität und Vielfalt von Gesellschaften bei. 

20. Bildungsansätze, pädagogische Konzepte und Instrumente sollten Lernenden 
in wesentlicher Weise mit Wissen, Kompetenzen, Werten, Einstellungen 
ausstatten und Handlungsorientierung geben, um Kunst zur Förderung des 
sozialen Wandels zu nutzen, Kulturgüter durch ortsbezogene Ansätze und 
Strategien zu schützen und Formen der Instrumentalisierung von Kultur sowie 
schädliche soziale Normen, Vorurteile und Stereotypen zu erkennen und zu 
bekämpfen, und gleichzeitig die Wertschätzung kultureller Vielfalt als 
konstruktive Kraft zu fördern, die freie Meinungsäußerung und 
Gestaltungsfreiheit, aktive demokratische Beteiligung, soziale Verantwortung, 
Kreativität und Innovation sowie Zusammenhalt und Kollaboration ermöglicht. 
 

d) Fertigkeiten zur Gestaltung einer resilienten, gerechten und nachhaltigen Zukunft 

21. Bildungsumgebungen und -umfelder sollten Kunst und Kultur bestmöglich so 
einsetzen, dass Kreativität, kriti



Kunst, Kultur- und Kreativwirtschaft und ihres Beitrags zur Entwicklung von 
Gesellschaften anerkannt werden. 

24. Bei der Planung und Umsetzung von kultureller und künstlerischer Bildung 
sollte nicht isoliert vorgegangen, sondern partizipatorische Ansätze zwischen 
Ministerien, Agenturen, Bildungseinrichtungen und anderen beteiligten 
Institutionen und Personen ausgeweitet und eine langfristigere 
Zusammenarbeit mit informellen und non-formalen Lernräumen und 
beteiligten Institutionen und Personen aufgebaut werden. Solche Ansätze 
bereichern Lehrpläne und Ausbildung, verbessern die Lernergebnisse und 
schaffen ein ganzheitliches System des formalen und non-formalen Lernens. 

 

V. Umsetzungsmodalitäten 
 

a) Governance, Gesetzgebung und Politik 

25. Governance und Politik für kulturelle und künstlerische Bildung sollen durch 
tragfähige, inklusive und anpassungsfähige Strategien umgestaltet werden, 
die den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Governance-Ebenen, 
Politikbereichen, Mechanismen und Strukturen sowie zwischen Institutionen, 
Kulturtätigen und -praktiker*innen, pädagogischem Fachpersonal und 
anderen Entwicklungsakteur*innen fördern. Insbesondere sollen Mechanismen 
geschaffen und formalisiert werden, die eine regelmäßige Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen Ministerien gewährleisten, insbesondere derer für 
Kultur und Bildung, aber auch derer für Gesundheit, Soziales, Wissenschaft, 
Innovation, Umwelt, Wirtschaft, Entwicklung und Planung, um systematisch 



Mentoring und Praktika sowie öffentliche und private Kooperationen können 
Bildungserfahrungen als gemeinschaftliches Erleben bereichert werden. 

 

c) Lernerfahrungen 

28. Verschiedenste lokale Wissenssysteme, materielle und immaterielle kulturelle 
Ressourcen, wie z. B. das lebendige Erbe sowie kulturelle Praktiken und 
Ausdrucksformen sollen in die formale, non-formale und informelle Bildung 
integriert werden, um bereichernde, lokal relevante und interkulturelle 
Lernerfahrungen zu ermöglichen. 

29. Künstler*innen und andere Kulturtätige und -praktiker*innen, Träger*innen 
des Immateriellen Kulturerbes, Gemeinschaftsorganisationen, Lernende und 
anderen relevanten Interessensgruppen sollen als kritische Akteur*innen 
eingebunden werden in Bereiche wie Bildung, Informationssammlung, -
analyse und -verbreitung, Forschungsprozesse sowie Entwicklung und 





zu u



Ʉə-°ýÄÎèõÑÄ�ƸɚɅ�òõĂÍÄäȦ�um die Forschung und Analyse der Verbindung 
zwischen Kultur und Bildung, einschließlich Ausbildung, Datenerfassung 
und -analyse, Überwachung und Bewertung der Umsetzung des 
Rahmenwerks zu stärken. Die Einrichtung solcher Zentren unterliegt den 
von der Organisation festgelegten einschlägigen Verfahren, einschließlich 
der nötigen Machbarkeitsstudie und der von dem/den vorschlagenden 
Mitgliedstaat(en) langfristig bereitgestellten Mittel. 

44. Um die Mitgliedstaaten und assoziierten Mitglieder bei der Umsetzung des 
Rahmenwerks zu unterstützen, wird die UNESCO im Rahmen der vorhandenen 
Ressourcen: 

i. einen eigenen globalen Überwachungsmechanismus für das 
Rahmenwerk entwickeln, gegebenenfalls unter Nutzung bestehender 
Überwachungsmechanismen auf globaler, regionaler und nationaler 
Ebene, um Fortschritte bei der Umsetzung für die Mitgliedstaaten und 
andere beteiligte Institutionen und Personen zu bewerten. 

ii. den regelmäßigen Wissensaustauschs durch Fallstudien über bewährte 
Praktiken in den Mitgliedstaaten erleichtern, und damit den 
länderübergreifenden Austausch erfolgreicher Methoden und Ansätze 
fördern. 

iii. UNESCO-Netzwerke in den Bereichen Bildung und Kultur einbinden, um 
die Forschung im Bereich kulturelle und künstlerische Bildung 
voranzutreiben und evidenzbasierte Analysen zu stärken sowie die 
Zusammenarbeit mit bestehenden regionalen und internationalen 
Netzwerken, Institutionen und Personen auf dem Gebiet der kulturellen 
und künstlerischen Bildung zu intensivieren. Zu demselben Zweck 
werden die Mitgliedstaaten ermutigt, nationale Netzwerke, Institutionen 
und Personen zu mobilisieren, die unter anderem auch


